
 

 

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Qimonda AG und der Geschäftsführung der 
Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH über den Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag zwischen der Qimonda AG und der Qimonda Dresden Verwal-
tungsgesellschaft mbH nach § 293 a AktG  

Der Vorstand der Qimonda AG und die Geschäftsführung der Qimonda Dresden Verwal-
tungsgesellschaft mbH erstatten den folgenden Bericht über den Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag zwischen der Qimonda AG und der Qimonda Dresden Verwaltungs-
gesellschaft mbH. 

1.   Erläuterung und Begründung des Abschlusses des Unternehmensvertrages 

a) Abschluss und Wirksamkeit des Vertrags 

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde am 6. Dezember 2007 zwi-
schen der Qimonda AG als Obergesellschaft (beherrschender Vertragspartner) und 
der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH als Untergesellschaft (be-
herrschter Vertragspartner) geschlossen. Eine Abschrift des Vertrages ist diesem Be-
richt als Anlage beigefügt.   

Die Wirksamkeit des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages setzt zum ei-
nen die Zustimmung der Hauptversammlung der Qimonda AG voraus, die auf der 
nächsten Hauptversammlung erteilt werden soll. Des weiteren ist die Zustimmung der 
Gesellschafter der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH erforderlich. Der 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird sodann mit seiner Eintragung in 
das Handelsregister der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH wirksam. 

Aufgrund der in § 4 Satz 1 des Vertrages vorgesehenen Regelung erfolgen Ergebnis-
abführung und Verlustübernahme zur bzw. durch die Qimonda AG bei Vorliegen der 
vorstehend genannten Wirksamkeitsvoraussetzungen rückwirkend zum 1. Oktober 
2007, 00:00 Uhr. 

b) Die beteiligten Unternehmen 

(1) Die Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH wurde unter der Firma Semi-
conductor 300 Verwaltungsgesellschaft mbH mit einem Grundkapital von Euro 30.000 
gegründet und in das Handelsregister am Amtsgericht Dresden eingetragen (HRB 
15763). Auf Grund Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 11. April 2006 
wurde die Firma der Gesellschaft in Dresden Qimonda Verwaltungsgesellschaft mbH 
geändert (Eintragung im Handelsregister am Amtsgericht Dresden am 12. Mai 2006). 
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Die Qimonda AG ist die alleinige Gesellschafterin der Qimonda Dresden Verwal-
tungsgesellschaft mbH und hält somit 100% der Geschäftsanteile.  

Die Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH ist geschäftsführende Gesell-
schafterin der Qimonda Dresden GmbH & Co OHG. Als solche haftet sie gesamt-
schuldnerisch mit der Qimonda AG, der einzigen anderen Gesellschafterin der Qi-
monda Dresden GmbH & Co OHG, für deren Verbindlichkeiten. Die Qimonda Dres-
den GmbH & Co OHG ist in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen 
Bauelementen tätig.  

(2) Die Qimonda AG wurde unter der Firma INVOT AG mit einem Grundkapital von 
Euro 50.000 gegründet und am 25. Mai 2004 in das Handelsregister am Amtsgericht 
München (HRB 152545) eingetragen. Auf Grund Beschlusses der Hauptversamm-
lung vom 4. April 2006 wurde die Firma der Gesellschaft in Qimonda AG geändert 
(Eintragung in das Handelsregister am Amtsgericht München am 6. April 2006). Nach 
verschiedenen Kapitalerhöhungen beträgt das Grundkapital der Gesellschaft nun-
mehr Euro 684.000.002. Die Qimonda AG hat am 25. April 2006 mit der Infineon 
Technologies AG mit Sitz in München im Wege der Nachgründung einen Vertrag ü-
ber die Übertragung des Geschäftsbereiches/Teilbetriebs „Memory Products“ ge-
schlossen, dem die Hauptversammlung mit Beschluss vom 26. April 2006 zugestimmt 
hat (Eintragung in das Handelsregister am Amtsgericht München am 2. Mai 2006).  

Die Geschäftstätigkeit der Qimonda AG umfasst die Entwicklung, die Fertigung und 
den Vertrieb von Halbleiterspeicherprodukten in verschiedenen Konfigurationen und 
Gehäusen sowie mit verschiedenen Leistungsparametern für standardisierte, speziel-
le und eingebettete Speicheranwendungen. Zur geschäftlichen Entwicklung und zur 
Ergebnissituation der Qimonda AG wird auf den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2006/2007 verwiesen. 

c) Rechtliche und wirtschaftliche Begründung 

(1) Die Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH ist eine rechtlich selbständi-
ge Gesellschaft, deren Geschäftsführung ausschließlich den bestellten Geschäftsfüh-
rern unterliegt. Die Qimonda AG hat ihre Rechte als Gesellschafterin grundsätzlich in 
der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung auszuüben. Eine unmittel-
bare Einflussnahme auf die tägliche Geschäftsführung durch den Vorstand der Qi-
monda AG ist nicht möglich. In Folge der Beherrschungsvereinbarung wird die Ober-
gesellschaft in die Lage versetzt, auf das Gesamtinteresse des Konzerns ausgerich-
tete Zielsetzungen für die Untergesellschaft zu entwickeln und gegenüber der Füh-
rung der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH unmittelbar durchzusetzen. 
Der Vertragskonzern schafft  die Möglichkeit, die Geschäftsführung der Qimonda 
Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH besser auf das Gesamtkonzerninteresse ab-
zustimmen. 
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(2) Als rechtlich selbständige Gesellschaft unterliegt die Qimonda Dresden Verwal-
tungsgesellschaft mbH grundsätzlich auch der Besteuerung auf Gesellschaftsebene; 
ihr steuerliches Ergebnis kann somit nicht mit Gewinnen und Verlusten der Qimonda 
AG verrechnet werden.  

Dieser Nachteil kann durch Begründung der körperschaftsteuerrechtlichen Organ-
schaft (§§ 14 ff KStG) vermieden werden. Als Folge der Organschaft wird das Ein-
kommen der Organgesellschaft zur Versteuerung dem Organträger zugerechnet. Da-
durch ist eine steuerliche Konsolidierung des Einkommens der Organgesellschaft ei-
nerseits mit dem Einkommen des Organträgers anderseits möglich, d.h. unter ande-
rem können Verluste einer Organgesellschaft mit Gewinnen des Organträgers  oder 
umgekehrt verrechnet werden. Auch bei Umsatz- und Gewerbesteuer werden in der 
Folge Umsätze bzw. Erträge beim Organträger erfasst, weil die Organgesellschaft 
nicht mehr als eigenes Steuersubjekt angesehen wird. Der optimale Einsatz der Fi-
nanzressourcen innerhalb des Konzerns wird so gewährleistet.  

Voraussetzung für die Begründung dieser Organschaft zwischen der Qimonda AG als 
Organträgerin und der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH als Organge-
sellschaft ist das Bestehen eines Gewinnabführungsvertrages (§§ 14, 17 KStG).  

Auch bei Verpflichtung zur Gewinnabführung wird das Jahresergebnis der Qimonda 
Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH zunächst nach den einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen und getrennt von dem der Organträgerin Qimonda AG ermittelt. Den 
Jahresüberschuss, vermindert um einen eventuellen Verlustvortrag, hat die Qimonda 
Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH an die Qimonda AG abzuführen. Die Ver-
pflichtung zur Gewinnabführung wird im Jahresabschluss der Qimonda Dresden Ver-
waltungsgesellschaft mbH als Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen 
ausgewiesen. Entsteht ein Jahresfehlbetrag, ist dieser von der Organträgerin Qimon-
da AG auszugleichen. 

Davon zu unterscheiden ist die körperschaftssteuerrechtliche Ergebniszurechnung. 
Der Organträgerin wird nicht der handelsrechtliche Jahresüberschuss bzw. Jahres-
fehlbetrag der Organgesellschaft zugerechnet, sondern das nach steuerrechtlichen 
Grundsätzen modifizierte Einkommen. So können z.B. steuerlich nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben, steuerfreie Einnahmen und eine handelsrechtliche Rücklagenbil-
dung zu Unterschieden zwischen dem steuerrechtlich zuzurechnenden Einkommen 
und dem Handelsbilanzergebnis führen. 

 

2.   Erläuterung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages  

Die Bestimmungen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Qi-
monda AG und der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH werden wie folgt erläu-
tert: 
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a) Beherrschung (§ 1 des Vertrages) 

Durch § 1 wird die Leitung der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH (Un-
tergesellschaft) der Qimonda AG (Obergesellschaft) unterstellt. Die Leitung einer Ge-
sellschaft in diesem Sinne umfasst die Unternehmensführung als herausgehobenen 
Teil der Geschäftsführung, insbesondere auch Unternehmensplanung und -kontrolle 
und die Besetzung der Führungsstellen. Die operative Abwicklung des tagtäglichen 
Geschäfts verbleibt jedoch bei der Geschäftsführung der Untergesellschaft. 

b) Gewinnabführung (§ 2 des Vertrages) 

Durch die Regelung in § 2 Abs. 1 des Vertrages verpflichtet sich die Untergesellschaft 
Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH, ihren nach den maßgeblichen han-
delsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die Qimonda AG abzuführen. Ab-
zuführen ist nach Absatz 2 Satz 1 der ohne die Gewinnabführung entstehende Jah-
resüberschuss, vermindert um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr. 

Die Qimonda AG kann nach Absatz 2 Satz 2 verlangen, dass während der Dauer des 
Vertrages gebildete Gewinnrücklagen aufgelöst und als Gewinn abgeführt werden. 
Nach Absatz 2 Satz 3 des Vertrages ist die Abführung von Beträgen aus der Auflö-
sung von vorvertraglichen Gewinnrücklagen jedoch ausgeschlossen.  

Absatz 3 regelt, dass die Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH mit Zu-
stimmung der Qimonda AG Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in die Ge-
winnrücklage (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen kann, als dies bei vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. In diesem Fall vermindert sich der 
abzuführende Gewinn entsprechend. 

Absatz 4 regelt die Entstehung und Fälligkeit des Gewinnabführungsanspruchs. Er 
entsteht jeweils zum Bilanzstichtag der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft 
mbH und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. Die Obergesellschaft kann demnach keine 
Vorabgewinnabführung verlangen.  

In Folge der Verpflichtung zur Gewinnabführung werden die Jahresabschlüsse der 
Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH während der Laufzeit des Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrages weder einen Jahresüberschuss noch ei-
nen Bilanzgewinn ausweisen. 

 4



 5

c) Verlustübernahme (§ 3 des Vertrages) 

In Übereinstimmung mit und im Umfang der gesetzlichen Regelung des § 302 AktG 
sieht der Vertrag die Verpflichtung der Qimonda AG vor, jeden während der Dauer 
des Vertrages ansonsten - also ohne Berücksichtigung der Verlustausgleichsver-
pflichtung - entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen. 

d) Wirksamwerden und Dauer (§ 4 des Vertrages) 

§ 4 regelt die Laufzeit und die Kündigungsmöglichkeiten des Vertrages. Nach Satz 1 
tritt die Beherrschungsvereinbarung des § 1 bei Eintragung des Vertrages in das 
Handelsregister der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH in Kraft, die 
Laufzeit der Verpflichtung zur Gewinnabführung nach § 2 beginnt rückwirkend am 
1. Oktober 2007, 00:00 Uhr. 

Satz 2 sieht vor, dass der Vertrag erstmals zum 30. September 2012, 24:00 Uhr, ge-
kündigt werden kann. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Vertrag fest abgeschlossen. 
Diese Mindestlaufzeit ist im Hinblick auf das angestrebte steuerrechtliche Organ-
schaftsverhältnis aufgenommen worden, das nach § 14 Abs. 1, Satz 1 Nr. 3 KStG nur 
besteht, wenn der Vertrag auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen wird. Die Be-
stimmung zeigt auch, dass mit dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrages ein langfristiges Konzept verfolgt wird. Wird der Vertrag nicht ge-
kündigt, so soll er sich nach dem 30. September 2012 jeweils um ein Jahr verlängern. 
Die Kündigungsfrist beträgt jeweils drei Monate zum 30. September. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung bleibt von der Vereinbarung der festen Laufzeit unbe-
rührt, ein Grund für die außerordentliche Kündigung liegt nach  § 4 Satz 4 des Vertra-
ges insbesondere vor, wenn die Qimonda AG ihre Beteiligung an der Qimonda Dres-
den Verwaltungsgesellschaft mbH veräußert.  

e) Salvatorische Klausel (§ 5 des Vertrages) 

Nach § 5 berührt die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen des 
Vertrages die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht, eine un-
wirksame Bestimmung soll durch eine dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages ent-
sprechende wirksame Bestimmung ersetzt werden. Diese Regelung ist in der Ver-
tragspraxis üblich und wurde aus Gründen rechtlicher Vorsorge aufgenommen. An-
haltspunkte dafür, dass eine der vertraglichen Bestimmungen unwirksam sein könnte, 
liegen nicht vor.   

 

 3.   Ausgleichs- und Abfindungsregelungen  

Da sämtliche Geschäftsanteile der Qimonda Dresden Verwaltungsgesellschaft mbH von 
der Qimonda AG gehalten werden, bedarf es keiner Ausgleichs- und Abfindungsregelun-
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